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809.  Antrag der Firma EUROPART 
Materials GmbH, Hansering 1, 59457 Werl, auf 
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG) zur Errichtung 
und zum Betrieb einer Anlage, die der Lagerung 
von Stoffen oder Gemischen dient (Nr. 9.1.2 der 
4. BImSchV) sowie einer Anlage zur zeitweiligen 

Lagerung von Abfällen  
(Nr. 8.12.1.2 der  

4. BImSchV)

Bezirksregierung Arnsberg Dortmund, 16. 11. 2017 
53-Do-0095/16/9.1.2-Niko/We

Bekanntgabe

nach § 3 a Satz 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung 

Die Firma EUROPART Materials GmbH, Hansering 
1, 59457 Werl, betreibt derzeit am Standort Werl eine 
nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 
nicht genehmigungsbedürftige Anlage zur Lagerung 
von Nutzfahrzeugteilen sowie Werkstattausrüstung mit 
Ausnahme von chemisch-technischen Produkten. 

Die o.g. Firma hat mit Datum vom 21. 12. 2016 die 
Erteilung einer Genehmigung nach § 4 Bundes-Im-
missionsschutzgesetz (BImSchG) zur Errichtung und 
zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung von Stoffen 
oder Gemischen, die bei einer Temperatur von 293,15 
Kelvin und einem Standarddruck von 101,3 Kilopas-
cal vollständig gasförmig vorliegen und dabei einen 
Explosionsbereich in Luft haben (entzündbare Gase), 
[…], soweit es sich ausschließlich um Einzelbehältnis-
se mit einem Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 
Kubikzentimeter handelt, mit einem Fassungsvermö-
gen entzündbarer Gase von 30 Tonnen oder mehr nach 
Nr. 9.1.2 (V) des Anhang 1 der Vierten Verordnung zur 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen – 
4. BImSchV) sowie zur Errichtung und zum Betrieb ei-
ner Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen 
Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 30 Ton-
nen bis weniger als 50 Tonnen nach Nr. 8.12.1.2 (V) 
des Anhangs 1 der 4. BImSchV beantragt.

Der Genehmigungsantrag umfasst folgende Änderun-
gen:

1. Zukünftige Lagerung von Druckgaspackungen mit 
einer Gesamtlagerkapazität  von über 30 Tonnen.

2. Zeitweilige Lagerung von alten Starterbatterien bis 
zu deren Abtransport zur Entsorgung mit einer Ge-
samtlagerkapazität von über 30 Tonnen.

Des Weiteren umfasst der Genehmigungsantrag vom 
21.12.2016 die Erweiterung der Betriebszeiten auf täg-
lich 24 Stunden an 7 Tagen die Woche.
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Das Vorhaben fällt zugleich unter § 2 Abs. 2 Nr. 2 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG) in Verbindung mit Nr. 9.1.2.2 Spalte 2 (S) der 
Anlage 1 zum UVPG („Anlagen, die der Lagerung von 
Stoffen oder Gemischen, die bei einer Temperatur von 
293,15 Kelvin einen absoluten Dampfdruck von min-
destens 101,3 Kilopascal und einen Explosionsbereich 
mit Luft haben (brennbare Gase), […], dient, soweit es 
sich ausschließlich um Einzelbehältnisse mit einem 
Volumen von jeweils nicht mehr als 1000 cm³ handelt, 
mit einem Fassungsvermögen von 30 t bis weniger als 
200 000 t.“)

Im Rahmen der nach § 3 c UVPG durchzuführenden 
Vorprüfung des Einzelfalls wurde festgestellt, dass das 
Vorhaben keiner Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
bedarf, weil erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen nicht zu besorgen sind.

Gemäß § 3 a Satz 3 UVPG ist diese Feststellung nicht 
selbstständig anfechtbar.

Diese Bekanntmachung kann auch im Internet einge-
sehen werden unter:

http://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/bekanntma-
chungen/

Im Auftrag:

gez. Weier

(317)  Abl. Bez. Reg Abg. 2017, S. 393

810. Verlust eines Dienstausweises

Ennepe-Ruhr-Kreis  Schwelm, 10. 11. 2017 
Der Landrat 
-11/1-

Der Dienstausweis Nr. 818 des Tim Jansen, ausgestellt 
am 14. 1. 2013 vom Landrat des Ennepe-Ruhr-Kreises 
ist am 10. 11. 2017 in Verlust geraten. Der Ausweis 
wird hiermit für ungültig erklärt. 

Im Auftrag:

Güvenc

(50)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 394

811.  Bekanntmachung des Zweckverbandes 
Abfallwirtschaft im Kreis Olpe

Zweckverband Olpe, 14. 11. 2017 
Abfallwirtschaft im Kreis Olpe

Am Montag, 4. 12. 2017, 17.00 Uhr, tritt die Verbands-
versammlung Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis 
Olpe im Sitzungssaal III des Kreishauses Olpe zu einer 
Sitzung zusammen.

Tagesordnung:

I.  Öffentliche Sitzung

1.  Zur Geschäftsordnung

  1.1  Feststellung der ordnungsgemäßen Einberu- 
 fung, Beschlussfähigkeit und der Tagesord- 
 nung

  1.2  Anerkennung der Niederschrift über die öf- 
 fentliche Sitzung am 9. 10. 2017

2.  Bericht des Geschäftsführers

3.  Haushaltsplan 2018 
Beschluss der Haushaltssatzung

4.  Anfragen nach der Geschäftsordnung

II.  Nichtöffentliche Sitzung

5.  Zur Geschäftsordnung

  5.1  Anerkennung der Niederschrift über die nicht- 
 öffentliche Sitzung am 9. 10. 2017

6.  Anfragen nach der Geschäftsordnung

Zeit und Ort der Sitzung die Verbandsversammlung 
Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe sowie die 
Tagesordnung werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.

gez. Berghof

(Verbandsvorsteher)

(145)  Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 394

812.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Wittgenstein

Durch Beschluss des Vorstandes werden die unten nä-
her bezeichneten Sparurkunden gem. § 13 SpkVO für 
kraftlos erklärt.

Die entstandenen Kosten tragen die Antragssteller.

Konto-Nummer 31 383 730

Tatbestand und Entscheidungsgründe

Die Antragssteller haben den Verlust der Sparurkun-
den und die Tatsachen, von denen ihre Berechtigung 
abhängt, glaubhaft gemacht.

Die Aufgebote sind durch Aushang in der Schalterhal-
le der Sparkasse Wittgenstein, sowie durch Veröffent-
lichung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk Arns-
berg, bekannt gemacht worden.

Rechte Dritter auf die Urkunden sind vor der Kraftlos-
erklärung nicht angemeldet worden.

Bad Berleburg, 8. 11. 2017

Sparkasse Wittgenstein

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(101) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 394

813.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Geseke

Das von der Sparkasse Geseke ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 30 502 306 wird hiermit für kraftlos er-
klärt.

Geseke, 10. 11. 2017

Sparkasse Geseke

Der Vorstand

gez. 2 Unterschriften

(50) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 394

814.  Aufgebot der Sparkasse Lippstadt

Der Inhaber des von der Sparkasse Lippstadt ausge-
stellten Sparkassenbuches Nr. 3 713 086 928 wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten, spätestens 
bis zum 9. 2. 2018, seine Rechte unter Vorlage des 
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Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Lippstadt, 9. 11. 2017

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 394 

815.  Kraftloserklärung 
der Sparkasse Lippstadt

Das von der Sparkasse Lippstadt ausgestellte Sparkas-
senbuch Nr. 3 510 030 962 ist am 9. 8. 2017 aufgebo-
ten worden. 

Der Inhaber hat seine Rechte nicht geltend gemacht.

Das Sparkassenbuch wird hiermit für kraftlos erklärt.

Lippstadt, 9. 11. 2017

Sparkasse Lippstadt

gez. Unterschrift

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 395 

816.  Aufgebot der Sparkasse Soest

Das Sparkassenbuch Nr. 350 515 565 der Sparkasse 
Soest wurde vom Gläubiger als verloren gemeldet. 

Wir fordern den Inhaber des Sparkassenbuches hier-
mit auf, innerhalb von drei Monaten, spätestens bis 
zum 14. 2. 2018 seine Rechte unter Vorlage des Spar-
kassenbuches bei uns anzumelden, da andernfalls 
nach Ablauf dieser Frist das Sparkassenbuch für kraft-
los erklärt wird.

Soest, 14. 11. 2018

Sparkasse Soest

Der Vorstand

(61) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 395

817. Kraftloserklärung 
der Sparkasse Witten

Die von der Sparkasse Witten ausgestellten Spar-
kassenbücher mit den Nummern 303 675 078 und  
303 642 896 werden hiermit, nachdem die Aufgebots-
frist abgelaufen ist, gem. Abschnitt 6 der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften zum Sparkassengesetz für 
kraftlos erklärt.

Witten, 13. 11. 2017 
lke

Sparkasse Witten

Der Vorstand

gez. Heinemann    gez. i. A. Sudwischer

(58) Abl. Bez. Reg. Abg. 2017, S. 395

 Auflösung eines Vereins

Der „Verein der Freunde und Förderer der Städtischen 
Realschule e.V.“, Marsberg, eingetragen beim Amtsge-
richt Arnsberg unter VR 20150, ist aufgelöst. Gläubiger 
werden gebeten, etwaige Ansprüche bei dem Liquidator 
anzumelden.

Meinolf Zimmermann, Am Burghof 34, 34431 Mars-
berg.

 (40)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Natur, Mensch, Wirtschaft e.V.“, eingetra-
gen beim Amtsgericht Hagen unter VR 2738, ist auf-
gelöst worden und befindet sich in Liquidation. Der 
unterzeichnete Liquidator fordert alle Gläubiger des 
Vereins auf – auch solche, die dem Verein bereits be-
kannt sind – ihre Ansprüche bei der Liquidatorin an-
zumelden.

Cornelia Keusemann, Bergweg 50, 58313 Herdecke.

 (45)

 Auflösung eines Vereins

Der „Initiative Netzwerk Kommunikation(s-) Kompetenz 
im Alter e.V.“ in Schwerte, ist aufgelöst worden und 
befindet sich in Liquidation. Die Gläubiger des Vereins 
werden aufgefordert, ihre Ansprüche gegen den Ver-
ein bis zum 16. 3. 2018 bei einem der unterzeichneten  
Liquidatoren anzumelden.

Mechthild Decker-Maruska, Franz-Rinscheid-Straße 
45, 57439 Attendorn,

Dr. Michael Lerch, Friedensstraße 42, 57439 Atten-
dorn,

Markus Köper, Am Rott 10, 57413 Finnentrop.

 (58)

 Auflösung eines Vereins

Der Verein „Alumni Chemie Siegen e.V.“, eingetragen 
beim Amtsgericht Siegen unter VR 2452, ist aufgelöst. 
Gläubiger werden gebeten, etwaige Ansprüche bei den 
Liquidatoren anzumelden.

Dr. Andrea Kleiner, In der Seite 19, 57250 Netphen,

Dr. Franz-Josef Bock, Hollenbocker Straße 14, 57413 
Finnentrop-Heggen.

 (42)

 Hinweis:

Auf das im Verlag Kohlhammer – Stuttgart – herausge-
gebene Werk Eleonora Kohler-Gehrig, Einführung in 
das Recht, Technik und Methoden der Rechtsfindung, 
2. Auflage, Preis der Neuerscheinung 22,- EUR, ISBN-
Nr. 978-3-17-032878-5, wird hiermit hingewiesen. 
 (35)
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Brot für die Welt unterstützt die Über-
windung von Armut, die Sicherung von
Frieden, die Verwirklichung der 
Menschenrechte, die Reduzierung von
Ungleichheit, den Schutz der globalen
Umweltgüter und eine gemeinsame Initi-
ierung eines neuen Wohlstandsmodells
unter Wahrung der Grenzen des Öko-
systems Erde.
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